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Freizeitstätte am Ebnisee e.V. 
Jugendzeltlager Salbengehren 
 
Satzung 
 

 
 

§ 1 Name und Sitz 

 
1.  Der Verein führt den Namen:  

“Freizeitstätte am Ebnisee e.V. - Jugendzeltlager Salbengehren” 
 

2.  Er hat seinen Sitz in Backnang. 
 
3.  Der Verein ist im Vereinsregister Backnang eingetragen. 
 

§ 2 Zweck 

 
1.  Zweck des Vereines ist die sportliche, ideelle und finanzielle Förderung der Jugendarbeit 

insbesondere im Landkreis Rems-Murr. 
 
2.  Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Überlassung der Freizeitstätte 

und die Koordinierung der Benutzung derselben zur Förderung der Jugendhilfe durch 
steuerbegünstigte Körperschaften. Außerdem werden eigene Veranstaltungen zur Unter-
stützung der Jugendhilfe durchgeführt. 

 
3.  Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
4.  Der Verein gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
5.  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden 
oder bei Auflösung des Vereines für ihre Mitgliedschaft keinerlei Entschädigungen. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Verein fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3 Vereinsämter 

 
1.  Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
 
2.  Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ent-

geltlich auf Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsent-
schädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

 
3.  Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. 2 trifft der Vorstand. 

Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbedingung. 
 
4.  Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemesse-

nen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haus-
haltslage des Vereins. 
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5.  Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist 
der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten hauptamt-
lich Beschäftigte einzustellen. 

 
6.  Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwandsersatzan-

spruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch  Tätigkeit für den Ver-
ein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Tele-
fon usw. 

 
7.  Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellun-

gen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 
 
8.  Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten Grenzen 

über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden. 
 
9.  Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom Vorstand erlassen 

und geändert wird. 
 

§ 4 Steuerbegünstigung (Gemeinnützigkeit) 

 
1.  Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts  

“Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung (§ 51ff AO). 
 

§ 5 Geschäftsjahr 

 
1.  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 6 Mitgliedschaft 

 
1.  Ständige Mitglieder des Vereins sind Mitglieder des Beirats (§ 14). Weitere Mitglieder 

können natürliche und juristische Personen werden, welche den Vereinszweck anerken-
nen und unterstützen. Über deren Aufnahme entscheidet der Vorstand. Gegen die Ableh-
nung der Aufnahme kann der Betroffene Einspruch einlegen, über den die Mitgliederver-
sammlung endgültig entscheidet. 

 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1.  Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
2.  Der Austritt kann nur zum Jahresende, mit dreimonatiger Frist schriftlich an den Vorstand 

erklärt werden. 
 
3.  Der Ausschluss eines Mitglieds kann nur erfolgen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Er 

ergeht durch Beschluss des Vorstands in einer Vorstandssitzung, bei der mindestens 
zwei Drittel der Vorstandsmitglieder anwesend und/oder online zugeschaltet sein müs-
sen. 
 
Ausschließungsgründe sind insbesondere: 

• grober Verstoß gegen die Satzung oder Beschlüsse des Vereins 

• schwere Schädigungen des Ansehens des Vereins 

• unehrenhaftes Verhalten innerhalb des Vereins 
 

Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit 
zu geben, sich zu äußern. Gegen die Entscheidung des Vorstands kann das Mitglied in-
nerhalb von 14 Tagen, nachdem es Kenntnis von dem Beschluss erhalten hat, Berufung 
an die nächste ordentliche Mitgliederversammlung einlegen. Diese entscheidet dann 
endgültig. Bis dahin ruht die Mitgliedschaft. 
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§ 8 Mittel des Vereins 

 
1.  Die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Verein durch: 

• Benutzungsentgelte 

• Mitgliedsbeiträge 

• Spenden 

• Zuschüsse 

• sonstige Unterstützung / Förderung 
 
2.  Über die Verwendung der Vereinsmittel entscheidet der Vorstand. 
 

§ 9 Organe 

 
1.  Die Mitgliederversammlung. 
2.  Der Vorstand. 
3.  Der Beirat. 
 

§ 10 Mitgliederversammlung 

 
1.  Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Jahr durch den Vorstand einberu-

fen. 
 
2.  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse des 

Vereins es erfordert, oder die Einberufung von einem Drittel der Mitglieder per Textform 
unter Angabe des Zwecks und der Grund verlangt wird. 

 
3.  Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder unter Einhaltung einer 

Frist von mindestens zwei Wochen unter Angabe des Ortes, des Zeitpunktes und der Ta-
gesordnung per Textform eingeladen wurden. 

 
4.  Die Mitgliederversammlung kann persönlich vor Ort oder auch online abgehalten werden. 

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der Er-
schienenen und/oder der online zugeschalteten Mitglieder. Beide sind stimmberechtigt. 
Ebenso können Mitglieder Ihre Stimmabgabe in schriftlicher Form, spätestens jedoch drei 
Tage vor der Mitgliederversammlung einreichen, falls diese weder persönlich noch online 
zugeschaltet besucht werden kann. Zur Satzungsänderung (§ 17) ist eine Stimmenmehr-
heit von zwei Drittel der erschienenen und/oder online zugeschalteten Mitglieder notwen-
dig. 

 
5.  Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

• grundsätzliche Fragen der Vereinsarbeit 

• die Wahl der Mitglieder des Vorstands und zwei Rechnungsprüfern 

• die Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Vorstands 

• die Entgegennahme des Berichtes des Finanzreferenten 

• die Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüfer 

• die Entlastung des Vorstandes 

• die Entscheidung über abgelehnte Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von 
Mitgliedern 

• Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

• Satzungsänderungen 

• Auflösung des Vereines 
 

§ 11 Vorstand 

 
1.  Der Vorstand besteht aus: 
 1.1 1. Vorsitzenden 
 1.2 2. Vorsitzenden 
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 1.3 bis zu zwei Stellvertretern 
 1.4 Finanzreferent 
 1.5 Beisitzer 
 1.6 Beisitzer 
 
2.  Die Vorstandsmitglieder Ziffer 1.1. und 1.2. sind im Sinne von § 26 BGB die Vertreter  
 des Vereins.  
 
3.  Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre. 
 
4.  Zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Amtsführung ist der Vorstand in drei Wahl-

gruppen aufgeteilt. Je Kalenderjahr steht eine der Wahlgruppen zur Wahl. Die Wahlgrup-
pen gelangen in numerischer Reihenfolge zur Wahl. 

 
 Wahlgruppe I.     Vorstandsmitglieder Ziffer 1.1 und 1.5 
 Wahlgruppe II.     Vorstandsmitglieder Ziffer 1.2 und 1.6 
 Wahlgruppe III.   Vorstandsmitglieder Ziffer 1.3 und 1.4 
 

§ 12 Aufgaben des Vorstandes 

 
1.  Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereines. 
 
2.  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend 

und/oder online zugeschaltet sind. Er entscheidet mit Stimmenmehrheit. 
 
3.  Der Vorstand stellt jährlich einen Wirtschaftsplan auf. 
 
4.  Der Vorstand führt die Geschäfte ehrenamtlich. 
 
5.  Der Vorstand entscheidet über die Bestellung eines Geschäftsführers und/oder Hilfsper-

sonal. 
 
6.  Zur Beratung, Behandlung, Ausarbeitung spezieller Aufgaben können Arbeitskreise und 

Ausschüsse gebildet werden. 
 

§ 13 Aufgaben der Rechnungsprüfer 

 
1.  Die Rechnungsprüfer sind unabhängig. Sie dürfen dem Vorstand nicht angehören. 
 
2.  Die Rechnungsprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege 

sachlich und rechnerisch und bestätigen dies durch ihre Unterschrift. Sie legen der Mit-
gliederversammlung hierüber einen Bericht vor. 

 
3.  Die Rechnungsprüfer haben das Recht, die Kasse und alle dazugehörenden Unterlagen 

jederzeit zu überprüfen. Sie haben den Vorstand schriftlich Kenntnis vom jeweiligen Er-
gebnis ihrer Prüfung zu geben. 

 

§ 14 Beirat 

 
1.  Der Beirat umfasst bis zu 20 Personen / Persönlichkeiten. 
 
2.  Die Beiräte bestätigen ihr Ehrenamt per Textform oder mündlich gegenüber dem 
    Vorstand. 
 
3. Zu Beiratssitzungen wird unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Woche vorher 

unter Angabe des Ortes, des Zeitpunktes und der Tagesordnung per Textform eingela-
den. 

 



5|6 

 

§ 15 Aufgaben des Beirats 

 
1.  Der Beirat hat beratende und unterstützende Tätigkeit. Er kann insbesondere: 

• Dem Vorstand in wichtigen Fragen Anträge und Empfehlungen unterbreiten. 

• Für die Wahl des Vorstandes Vorschläge aussprechen. 

• Die sachliche, ideelle und finanzielle Förderung unterstützen. 
 

§ 16 Dokumentierung der Beschlüsse 

 
1.  Über die Sitzungen des Vorstandes, des Beirates und der Mitgliederversammlung, sind 

Protokolle zu führen. Diese müssen unterschrieben vom Protokollführer an die Mitglieder 
des Vorstandes verteilt werden. 

 

§ 17 Satzungsänderungen 

 
1.  Eine Änderung der Satzung kann von der Mitgliederversammlung nur mit Zweidrittel-

mehrheit der erschienenen und/oder online zugeschalteten Mitglieder beschlossen wer-
den. Die Anträge der Satzungsänderung müssen der Einladung zur Mitgliederversamm-
lung mitgeteilt werden. 

 

§ 18 Auflösung des Vereines 

 
1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu die-

sem Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit der erschienenen und/oder online zugeschal-
teten Mitglieder erforderlich. 

 
2. Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereines oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
    Zwecke fällt das Vermögen an den Sportkreis Rems-Murr e.V. und muss von diesem 
    ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. 
 
Burgstetten, den 15.03.2002 
geändert: Burgstetten, den 12.06.2002 
geändert: Unterweissach, den 12.03.2004 
geändert: Kaisersbach-Salbengehren, den 11.09.2009 
geändert: Kaisersbach-Salbengehren, den 16.09.2012 
geändert: Backnang, den 01.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Soweit im Folgenden von maskulinen Redeformen gesprochen wird, dient dies nur der sprachlichen Vereinfachung 
und ist auch für weibliche Redeformen gültig. 


